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Kapitel 09 110

Kapitel Ist-Betrag Reste 2019 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2018 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

09 110 Förderung der Eisenbahnen und
des öffentlichen Nahverkehrs

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Verkehr des Landes
Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01 742 Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . . . . . . . . . . . . . 164 835,10 — 164 835,10
150 000,00 — 150 000,00

14 835,10 — 14 835,10
Vermerke:

111 10 742 Betriebsleiterprüfungsgebühr für nichtbundeseigene öf-
fentliche Eisenbahnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 631 11.

2 862,00 — 2 862,00
— — —

2 862,00 — 2 862,00
Vermerke: an Titel 631 11 1 850,00

111 11 741 Prüfungsgebühr für Straßenbahnbetriebsleiter/innen. . . .
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 671 13.

17 510,00 — 17 510,00
10 000,00 — 10 000,00

7 510,00 — 7 510,00
Vermerke: an Titel 671 13 7 510,00

119 01 742 Vermischte Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 675,89 — 42 675,89
500 000,00 — 500 000,00

-457 324,11 — -457 324,11

119 11 741 Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus
Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz finan-
ziert worden sind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 66.

51 990,35 — 51 990,35
— — —

51 990,35 — 51 990,35
Vermerke: an Titel 891 66 51 990,35

119 12 741 Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus
Bundesmitteln nach dem GVFG finanziert worden sind. .
Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 631 68.

4 503,00 — 4 503,00
— — —

4 503,00 — 4 503,00
Vermerke: an Titel 631 68 4 503,00

Übrige Einnahmen

231 10 741 Zuweisungen des Bundes nach § 5 Regionalisierungsge-
setz des Bundes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerke bei den Ausgaben.

1 439 158 559,28 — 1 439 158 559,28
1 439 158 600,00 — 1 439 158 600,00

-40,72 — -40,72
Vermerke: aus Titel 883 72 40,72

331 10 741 Bundesmittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungs-
gesetz (GVFG) für das Bundesprogramm. . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 68.

2 720 000,00 — 2 720 000,00
65 000 000,00 — 65 000 000,00

-62 280 000,00 — -62 280 000,00
Vermerke: aus Titel 883 68 32 000 000,00

aus Titel 891 68 30 280 000,00

-62 280 000,00

331 12 741 Bundesmittel nach dem Entflechtungsgesetz (EntflechtG)
für das Landesprogramm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 66.

129 760 500,00 — 129 760 500,00
129 760 500,00 — 129 760 500,00

— — —

Gesamteinnahmen Kapitel 09 110. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 571 923 435,62 — 1 571 923 435,62
1 634 579 100,00 — 1 634 579 100,00

-62 655 664,38 — -62 655 664,38

Mehreinnahmen —
Mindereinnahmen 62 655 664,38
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Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

A u s g a b e n

1. Für die aus Regionalisierungsmitteln des Bundes finanzierten Ausga-
ben der Titel 526 10, 546 01, 546 02, 637 10 und 671 12 sowie der
Titelgruppen 71 bis 73 und 80 gilt § 17 Abs. 3 LHO; im Übrigen gilt für
diese Titel und Titelgruppen:

2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig

und gelten für alle Titel der Regionalisierungsmittel.
4. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 10 erhöhen oder vermin-

dern die Gesamtausgaben.
5. Rückflüsse auch aus ausgelaufenen Programmteilen fließen den Aus-

gaben zu.
6. Verpflichtungen zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres dürfen vor

Eingang der bei Titel 231 10 veranschlagten Einnahmen eingegan-
gen werden, soweit der Eingang der Mittel im laufenden Haushaltsjahr
gesichert ist.

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 10 741 ÖPNV- Gutachten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.

4 066,00 — 4 066,00
280 000,00 — 280 000,00

-275 934,00 — -275 934,00
Vermerke: an Titel 891 72 275 934,00

546 01 741 Vermischte Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben des Kapitels.

— — —
— — —

— — —

546 02 741 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben des Kapitels.

489 971,40 — 489 971,40
220 000,00 — 220 000,00

269 971,40 — 269 971,40
Vermerke: aus Titel 883 72 269 971,40

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

631 10 742 Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Eisen-
bahn-Bundesamt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 029 475,00 — 1 029 475,00
1 600 000,00 — 1 600 000,00

-570 525,00 — -570 525,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 570 525,00

631 11 742 Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt. . . . . . . . .
1. (§ 17 Abs. 3 LHO)
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 10

geleistet werden.

1 850,00 — 1 850,00
— — —

1 850,00 — 1 850,00
Vermerke: aus Titel 111 10 1 850,00

637 10 741 Sonderzuweisungen an die Zweckverbände zur Sicher-
stellung ihrer Funktionsfähigkeit. . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben des Kapitels.

— — —
— — —

— — —

671 11 741 Erstattungen zum Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Lei-
stungen der Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs
aus Landesmitteln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei
Titelgruppe 74.

2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

— — —
— — —

— — —

671 12 741 Erstattungen zum Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Lei-
stungen der Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs
aus Regionalisierungsmitteln. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.

— — —
— — —

— — —

671 13 742 Erstattungen an Prüfer gem. StrabBlPV. . . . . . . . . . . .
1. (§ 17 Abs. 3 LHO).
2. Mehreinnahmen bei Titel 111 11 verstärken die Ausgaben dieses

Titels.
3. Die Ausgaben sind übertragbar.

17 494,00 9 142,00 26 636,00
10 000,00 9 126,00 19 126,00

7 494,00 16,00 7 510,00
Vermerke: aus Titel 111 11 7 510,00
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Titelgruppen

Titelgruppe 60
Sozialticket

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

39 961 131,40 — 39 961 131,40
40 000 000,00 — 40 000 000,00

-38 868,60 — -38 868,60

633 60 741 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever-
bände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 126 299,06 — 8 126 299,06
13 500 000,00 — 13 500 000,00

-5 373 700,94 — -5 373 700,94
Vermerke: an Titel 637 60 5 373 700,94

637 60 741 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. . . . . . . . . . 10 373 241,38 — 10 373 241,38
500 000,00 — 500 000,00

9 873 241,38 — 9 873 241,38
Vermerke: aus Titel 633 60 5 373 700,94

aus Titel 682 60 4 499 540,44

9 873 241,38

682 60 741 Zuschüsse an öffentliche Unternehmen. . . . . . . . . . . . 21 461 590,96 — 21 461 590,96
26 000 000,00 — 26 000 000,00

-4 538 409,04 — -4 538 409,04
Vermerke: an Titel 637 60 4 499 540,44

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 38 868,60

-4 538 409,04

683 60 741 Zuschüsse an private Unternehmen. . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 62
NE-Infrastrukturförderung

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 62 gilt für alle Titel der

Titelgruppe.
4. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind

deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
der Titelgruppe 69 dieses Kapitels.

4 887 025,04 4 034 100,00 8 921 125,04
6 000 000,00 2 921 200,00 8 921 200,00

-1 112 974,96 1 112 900,00 -74,96

891 62 741 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . 4 887 025,04 4 034 100,00 8 921 125,04
6 000 000,00 2 921 200,00 8 921 200,00

-1 112 974,96 1 112 900,00 -74,96
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 74,96

892 62 741 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 66
Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW
aus Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz

1. (§ 17 Abs. 3 LHO)
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den

Ausgaben bei Kapitel 09 140 Titel 883 14.
4. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 12 erhöhen oder vermin-

dern die Ausgaben dieser Titelgruppe.
5. Einnahmen bei Titel 119 11 erhöhen den Ansatz dieser Titelgruppe.
6. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.
7. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 66 gilt für alle Titel der

Titelgruppe.

91 364 658,54 82 731 750,13 174 096 408,67
129 760 500,00 44 283 918,32 174 044 418,32

-38 395 841,46 38 447 831,81 51 990,35

883 66 741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 973 621,00 — 4 973 621,00
9 760 500,00 — 9 760 500,00

-4 786 879,00 — -4 786 879,00
Vermerke: an Titel 891 66 4 786 879,00
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887 66 741 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. . . . . 37 264 109,54 — 37 264 109,54
100 000 000,00 — 100 000 000,00

-62 735 890,46 — -62 735 890,46
Vermerke: an Titel 891 66 62 735 890,46

891 66 741 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . 49 126 928,00 82 731 750,13 131 858 678,13
20 000 000,00 44 283 918,32 64 283 918,32

29 126 928,00 38 447 831,81 67 574 759,81
Vermerke: aus Titel 119 11 51 990,35

aus Titel 883 66 4 786 879,00
aus Titel 887 66 62 735 890,46

67 574 759,81

892 66 741 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 68
Bundesmittel nach dem GVFG zur Verbesserung des
öffentlichen Personennahverkehrs - Bundesprogramm -

1. (§17 Abs. 3 LHO).
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind - mit Ausnahme des Titels 631 68

- gegenseitig deckungsfähig.
3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 10 erhöhen oder vermin-

dern die Ausgaben dieser Titelgruppe.
4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.
5. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 68 gilt für alle Titel der

Titelgruppe.

2 724 503,00 — 2 724 503,00
65 000 000,00 — 65 000 000,00

-62 275 497,00 — -62 275 497,00

631 68 741 Erstattung der vereinnahmten Zinsen aus dem GVFG
Bundesprogramm an den Bund. . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 12 geleistet
werden.

4 503,00 — 4 503,00
— — —

4 503,00 — 4 503,00
Vermerke: aus Titel 119 12 4 503,00

883 68 741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
32 000 000,00 — 32 000 000,00

-32 000 000,00 — -32 000 000,00
Vermerke: an Titel 331 10 32 000 000,00

891 68 741 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . 2 720 000,00 — 2 720 000,00
33 000 000,00 — 33 000 000,00

-30 280 000,00 — -30 280 000,00
Vermerke: an Titel 331 10 30 280 000,00

892 68 741 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 69
Zuschüsse des Landes für Investitionen an Beteiligte
gemäß § 17 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes und für
sonstige Maßnahmen an Kreuzungen

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind

deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
der Titelgruppe 62 dieses Kapitels.

3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 69 gilt für alle Titel der
Titelgruppe.

4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

678 921,68 1 675 100,00 2 354 021,68
2 000 000,00 354 100,00 2 354 100,00

-1 321 078,32 1 321 000,00 -78,32

883 69 742 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
180 000,00 — 180 000,00

-180 000,00 — -180 000,00
Vermerke: an Titel 891 69 180 000,00
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891 69 742 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . 678 921,68 1 675 100,00 2 354 021,68
1 080 000,00 354 100,00 1 434 100,00

-401 078,32 1 321 000,00 919 921,68
Vermerke: aus Titel 883 69 180 000,00

aus Titel 892 69 739 921,68

919 921,68

892 69 742 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . — — —
740 000,00 — 740 000,00

-740 000,00 — -740 000,00
Vermerke: an Titel 891 69 739 921,68

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 78,32

-740 000,00

Titelgruppe 70
Ausgleichszahlungen an nichtbundeseigene öffentliche
Eisenbahnen zur Abgeltung betriebsfremder Lasten
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

10 711 564,04 — 10 711 564,04
10 721 900,00 — 10 721 900,00

-10 335,96 — -10 335,96

682 70 742 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh-
men. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 694 422,64 — 8 694 422,64
8 881 000,00 — 8 881 000,00

-186 577,36 — -186 577,36
Vermerke: an Titel 683 70 176 241,40

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 10 335,96

-186 577,36

683 70 742 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . 2 017 141,40 — 2 017 141,40
1 840 900,00 — 1 840 900,00

176 241,40 — 176 241,40
Vermerke: aus Titel 682 70 176 241,40

Titelgruppe 71
SPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 1 ÖPNVG NRW
Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.

1 121 855 374,55 — 1 121 855 374,55
1 120 915 400,00 — 1 120 915 400,00

939 974,55 — 939 974,55

633 71 741 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever-
bände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

637 71 741 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. . . . . . . . . . 672 549 224,73 — 672 549 224,73
672 549 200,00 — 672 549 200,00

24,73 — 24,73
Vermerke: aus Titel 887 71 24,73

883 71 741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

940 000,00 — 940 000,00
— — —

940 000,00 — 940 000,00
Vermerke: aus Titel 883 72 939 974,55

aus Titel 887 71 25,45

940 000,00

887 71 741 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. . . . . 448 366 149,82 — 448 366 149,82
448 366 200,00 — 448 366 200,00

-50,18 — -50,18
Vermerke: an Titel 637 71 24,73

an Titel 883 71 25,45

-50,18
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Titelgruppe 72
Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG
NRW aus Regionalisierungsmitteln zur Verbesserung des
öffentlichen Personennahverkehrs

1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapi-
tels.

2. Aus den Mitteln können auch Zuschüsse zu Planungs- und Vorberei-
tungskosten bis zu einer Höhe von 18 % gewährt werden.

79 608 442,06 794 550 756,71 874 159 198,77
175 743 200,00 699 989 341,27 875 732 541,27

-96 134 757,94 94 561 415,44 -1 573 342,50

661 72 741 Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen. . . . . . — — —
— — —

— — —

883 72 741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 829 039,00 — 1 829 039,00
10 000 000,00 — 10 000 000,00

-8 170 961,00 — -8 170 961,00
Vermerke: an Titel 231 10 40,72

an Titel 546 02 269 971,40
an Titel 637 80 231 799,59
an Titel 883 71 939 974,55
an Titel 891 72 5 930 984,35
an Titel 891 80 798 190,39

-8 170 961,00

887 72 741 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. . . . . 21 044 429,05 — 21 044 429,05
50 000 000,00 — 50 000 000,00

-28 955 570,95 — -28 955 570,95
Vermerke: an Titel 891 72 28 955 570,95

891 72 741 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . 56 734 974,01 794 550 756,71 851 285 730,72
115 743 200,00 699 989 341,27 815 732 541,27

-59 008 225,99 94 561 415,44 35 553 189,45
Vermerke: aus Titel 526 10 275 934,00

aus Titel 883 72 5 930 984,35
aus Titel 883 73 390 700,15
aus Titel 887 72 28 955 570,95

35 553 189,45

892 72 741 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 73
ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW
Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.

129 609 299,85 — 129 609 299,85
130 000 000,00 — 130 000 000,00

-390 700,15 — -390 700,15

633 73 741 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever-
bände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34 890 275,79 — 34 890 275,79
35 658 000,00 — 35 658 000,00

-767 724,21 — -767 724,21
Vermerke: an Titel 637 73 767 724,21

637 73 741 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. . . . . . . . . . 43 109 724,21 — 43 109 724,21
42 342 000,00 — 42 342 000,00

767 724,21 — 767 724,21
Vermerke: aus Titel 633 73 767 724,21

883 73 741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 260 183,85 — 23 260 183,85
23 772 000,00 — 23 772 000,00

-511 816,15 — -511 816,15
Vermerke: an Titel 887 73 121 116,00

an Titel 891 72 390 700,15

-511 816,15

887 73 741 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. . . . . 28 349 116,00 — 28 349 116,00
28 228 000,00 — 28 228 000,00

121 116,00 — 121 116,00
Vermerke: aus Titel 883 73 121 116,00
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Titelgruppe 74
Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11a ÖPNVG NRW

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und
deckungsfähig mit Titel 671 11.

2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

134 501 822,89 — 134 501 822,89
135 000 000,00 — 135 000 000,00

-498 177,11 — -498 177,11

633 74 741 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever-
bände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64 406 364,59 — 64 406 364,59
62 524 500,00 — 62 524 500,00

1 881 864,59 — 1 881 864,59
Vermerke: aus Titel 637 74 1 881 864,59

637 74 741 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. . . . . . . . . . 70 095 458,30 — 70 095 458,30
72 475 500,00 — 72 475 500,00

-2 380 041,70 — -2 380 041,70
Vermerke: an Titel 633 74 1 881 864,59

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 498 177,11

-2 380 041,70

Titelgruppe 80
Zuwendungen nach § 14 ÖPNVG NRW zur Förderung
sonstiger Maßnahmen im besonderen Landesinteresse
Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.

13 029 989,98 — 13 029 989,98
12 000 000,00 — 12 000 000,00

1 029 989,98 — 1 029 989,98

633 80 741 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever-
bände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 001 617,07 — 1 001 617,07
1 000 000,00 — 1 000 000,00

1 617,07 — 1 617,07
Vermerke: aus Titel 682 80 1 617,07

637 80 741 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. . . . . . . . . . 4 095 909,50 — 4 095 909,50
3 500 000,00 — 3 500 000,00

595 909,50 — 595 909,50
Vermerke: aus Titel 682 80 364 109,91

aus Titel 883 72 231 799,59

595 909,50

682 80 741 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh-
men. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 129 495,82 — 6 129 495,82
6 500 000,00 — 6 500 000,00

-370 504,18 — -370 504,18
Vermerke: an Titel 633 80 1 617,07

an Titel 637 80 364 109,91
an Titel 892 80 4 777,20

-370 504,18

683 80 741 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . — — —
— — —

— — —

883 80 741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

887 80 741 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. . . . . — — —
— — —

— — —



111

Kapitel 09 110

Kapitel Ist-Betrag Reste 2019 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2018 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

891 80 741 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . 1 798 190,39 — 1 798 190,39
1 000 000,00 — 1 000 000,00

798 190,39 — 798 190,39
Vermerke: aus Titel 883 72 798 190,39

892 80 741 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . 4 777,20 — 4 777,20
— — —

4 777,20 — 4 777,20
Vermerke: aus Titel 682 80 4 777,20

Gesamtausgaben Kapitel 09 110. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 630 475 589,43 883 000 848,84 2 513 476 438,27
1 829 251 000,00 747 557 685,59 2 576 808 685,59

-198 775 410,57 135 443 163,25 -63 332 247,32

Mehrausgaben —
Minderausgaben 63 332 247,32
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —
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